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(54) Bezeichnung: Planare Induktivität

(57) Hauptanspruch: Planare Induktivität mit zwei Endan-
schlüssen (2, 3) und mehreren Windungen (10–12) in Form
von gedruckten Leiterbahnen auf mindestens einer Träger-
platte (1),
wobei mindestens zwei Windungen (10–12) mit dem glei-
chen Endanschluß (3) über separate durchtrennbare Anzap-
fungs-Leiterbahnen (20–22) verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Windung (11, 12) über mehrere Anzapfungs-Lei-
terbahnen (21, 22, 41, 42) von unterschiedlichen Positionen
aus mit dem Endanschluß (3) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine plana-
re Induktivität nach dem Oberbegriff des Anspruches
1.

[0002] Im Rahmen der Bemühungen, elektronische
Schaltungen immer kleiner und platzsparender zu ge-
stalten, haben gedruckte Schaltkreise sowie Mehr-
lagenschaltungen in den letzten Jahren zunehmend
an Bedeutung erlangt. In der Dickschichttechnolo-
gie werden Gold-, Silberlegierungs- oder Kupferpas-
ten im Siebdruck auf eine Leiterplatte aufgebracht
und anschließend zu Leiterbahnen eingebrannt. Die
sog. LTCC-(Low Temperatur Cofired Ceramic)-Tech-
nik stellt eine Weiterentwicklung der herkömmlichen
Dickschichttechnologie dar. Dabei werden Leiter-
bahn-Muster auf niedrig sinternde grüne Keramik-
folien aufgebracht und anschließend mehrere Ke-
ramikfolien übereinander angeordnet, laminiert und
schließlich gemeinsam gebrannt.

[0003] In solchen Mehrlagenschaltungen können
neben den üblichen Leiterbahnen auch Widerstän-
de, Kapazitäten und Induktivitäten realisiert werden.
Insbesondere durch die Verwendung sog. planarer
Induktivitäten anstelle von herkömmlichen gewickel-
ten Induktivitäten kann ein großer Raumgewinn er-
zielt werden. Dabei können solche planaren Induktivi-
täten auf unterschiedliche Weise gebildet werden. Ei-
ne sehr einfache Möglichkeit besteht beispielsweise
darin, ein spiralen-artiges Leiterbahn-Muster auf ei-
ne Leiterplatten aufzudrucken, so daß sämtliche Win-
dungen der Induktivität in einer gemeinsamen Ebe-
ne angeordnet sind. Bei der Verwendung von Mehrla-
genschaltungen besteht andererseits auch die Mög-
lichkeit, die einzelnen Windungen in Sandwich-Bau-
weise übereinander anzuordnen.

[0004] Im Gegensatz zu herkömmlichen Spulen
kann eine solche integrierte Induktivität allerdings
nachträglich nicht mehr ausgewechselt werden, bei-
spielsweise um eine Spule mit einer größeren Win-
dungszahl zu verwenden. In der EP 0 926 932 wird
eine in eine Mehrlagenschaltung integrierte Induktivi-
tät vorgeschlagen, welche aus mehreren übereinan-
der angeordneten Windungen besteht, die jeweils ein
äußeres und ein inneres Leiterbahn-Muster aufwei-
sen. Durch Durchtrennen des äußeren Leiterbahn-
Musters mittels Laserstrahlen kann der Beitrag der
einzelnen Windungen zur gesamten Induktivität va-
riiert werden. Allerdings muß dabei eine Beschädi-
gung der zwischen den Leiterbahn-Ebenen angeord-
neten Trägerschichten in Kauf genommen werden,
da in diese zum Durchtrennen des äußeren Leiter-
bahn-Musters Löcher eingebrannt werden müssen.
Aus diesem Grund ist dieses Verfahren auch relativ
zeitaufwendig. Da sich die Struktur des inneren und
des äußeren Leiterbahn-Musters nur geringfügig un-
terscheidet, kann mit diesem Verfahren die Induktivi-

tät auch nur in einem relativ kleinen Bereich verän-
dert werden.

[0005] Die DE 42 12 808 A1 zeigt eine Antennen-
schaltung mit einer planaren Induktivität mit zwei
Endanschlüssen und mehreren Windungen auf einer
Trägerplatte. Die Windungen sind dabei über jeweils
eine Anzapfung-Leiterbahn mit einem Endanschluß
verbunden.

[0006] Das Dokument US 5,239,289 zeigt eine pla-
nare Induktivität auf einer Leiterplatte, deren Windun-
gen jeweils mittels mehrerer Kurzschlußleitungen mit
Nachbarwindungen verbunden sind.

[0007] Die US 4,021,705 zeigt eine planare Indukti-
vität mit mehreren Windungen. Mittels durchschmelz-
barer Verbindungen kann die Windungsanzahl einge-
stellt werden.

[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine planare Induktivität für eine Leiterplatte
oder eine Mehrlagenschaltung anzugeben, deren In-
duktivitätswert nachträglich in einem weiten Bereich
auf einfache und schnelle Weise verändert werden
kann.

[0009] Die Aufgabe wird durch eine Induktivität, die
die Merkmale des Anspruches 1 aufweist, gelöst. Sie
zeichnet sich dadurch aus, daß sie mehrere sepa-
rate Anzapfungs-Leiterbahnen aufweist, die jeweils
eine Windung mit einem gleichen Endanschluß der
Induktivität verbinden und demzufolge die weiteren
Windungen kurzschließen. Durch sukzessives Unter-
brechen dieser Anzapfungs-Leiterbahnen kann dann
die effektiv wirksame Windungszahl und somit der In-
duktivitätswert verändert werden. Der mit dieser Lö-
sung verbundene Aufwand zum Durchtrennen der
Anzapfungs-Leiterbahnen ist dabei äußerst gering.
Zumindest eine Windung verfügt dabei über mehre-
re Anzapfungs-Leiterbahnen. Die Windung ist hier-
über von unterschiedlichen Positionen mit dem End-
anschluß verbunden. Die Windungszahl kann bei der
erfindungsgemäßen Induktivität in einem großen Be-
reich verändert werden, so daß die Möglichkeit gege-
ben ist, einen einzigen Schaltungsentwurf durch ent-
sprechendes nachträgliches Einstellen der Induktivi-
täten für eine Reihe von Betriebsbedingungen zu ver-
wenden.

[0010] Eine derartige Induktivität kann beispielswei-
se auch als Wicklung in eurem planar integrierten
Transformator Verwendung finden. Im diesem Fall
können dann die Windungszahlen der Primär- und/
oder Sekundärwicklungen verändert und somit in ei-
nem späteren Stadium der Fertigung die Werte für
die Primär- und/oder Sekundärinduktivitäten festge-
legt werden.
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[0011] Zum Unterbrechen bestimmter Abgleich-Ab-
schnitte der Anzapfungs-Leiterbahnen sind mehre-
re Möglichkeiten denkbar. Sind beispielsweise sämt-
liche Abgleich-Abschnitte an der Oberseite der Lei-
terplatte bzw. der Mehrlagenschaltung angeordnet,
so können diese einfach mittels Laserstrahlen durch-
trennt werden. Dabei kann durch Anlegen eines Meß-
signales unmittelbar während des Verändern der
Windungszahl die Induktivität gemessen werden, so
daß in einfacher und schneller Weise ein gewünsch-
ter Induktivitätswert eingestellt werden kann. Eine
andere Möglichkeit besteht darin, für die Abgleich-
Abschnitte einen reduzierten Leiterbahn-Querschnitt
vorzusehen. Durch kurzfristiges Anlegen eines Über-
stromes können dann die Abgleich-Abschnitte gezielt
weggebrannt werden.

[0012] Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche. Bei der erfindungsgemä-
ßen planaren Induktivität ist es ohne weiteres mög-
lich, die Windungszahl in Einzelschritten zu verän-
dern. Dies setzt dann voraus, daß jede Windung
über eine Anzapfungs-Leiterbahn mit dem Anschluß
der Induktivität verbunden ist. Ist eine einzelne Win-
dung sogar über mehrere Anzapfungs-Leiterbahnen
mit dem Anschluß der Induktivität verbunden, so be-
steht die Möglichkeit, die Windungszahl nicht nur in
ganzzahligen, sondern beispielsweise auch in halb-
zahligen Schritten zu verändern. Der Induktivitäts-
wert kann auf diese Weise nahezu stufenlos verän-
dert werden. Ferner besteht selbstverständlich auch
die Möglichkeit, nur jede fünfte oder zehnte Win-
dung mit einer Anzapfungs-Leiterbahn zu versehen,
so daß die Windungszahl in größeren Schritten ver-
änderbar ist.

[0013] Im folgenden soll die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnungen näher erläutert werden.
Es zeigen:

[0014] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
planaren Induktivität in Draufsicht;

[0015] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der in
Fig. 1 gezeigten planaren Induktivität;

[0016] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen planaren Induktivität; und

[0017] Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer
planaren Induktivität.

[0018] Bei der in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestell-
ten planaren Induktivität, die beispielsweise als Dros-
sel oder als Primär- oder Sekundärwicklung eines
planar integrierten Transformators Verwendung fin-
det, sind sämtliche Windungen 10 bis 12 in einer ge-
meinsamen Ebene auf der Oberseite einer Träger-
platte 1 angeordnet. Bei dieser Trägerplatte 1 kann
es sich beispielsweise um eine einzelne Leiterplatte

oder aber auch um eine niedrig sinternde Keramikfo-
lie, die Bestandteil einer LTCC-Mehrlagenschaltung
ist, handeln. Die Induktivität wird in diesem Fall durch
ein spiralen-artiges Leiterbahnmuster gebildet, das
einen Anfangsanschluß 2 und eine Endanschluß 3
aufweist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit weist die
dargestellte Induktivität lediglich drei Windungen 10
bis 12 auf. Es können allerdings – insbesondere auch
bei Mehrlagenschaltungen in LTCC-Technik – we-
sentlich höhere Windungszahlen erzielt werden.

[0019] Die Windungszahl der planaren Induktivität
kann im vorliegenden Beispiel in Einzelschritten ver-
ändert werden. Zu diesem Zweck ist jede einzelne
Windung 10 bis 12 über eine entsprechende Anzap-
fungs-Leiterbahn 20 bis 22 mit dem Endanschluß 3
verbunden. Um Überschneidungen der Anzapfungs-
Leiterbahnen 20 bis 22 mit den Windungen 10 bis
12 zu vermeiden, verlaufen die Anzapfungs-Leiter-
bahnen 20 bis 22 in einer anderen Leiterbahnebe-
ne. Handelt es sich bei der Trägerplatte 1 um eine
einzelne Leiterplatte, bedeutet dies, daß diese Leiter-
platte sowohl auf der Ober- als auch auf der Unter-
seite mit Leiterbahnen bedruckt ist. Bei einer Mehrla-
genschaltung werden die entsprechenden Abschnit-
te der Anzapfungs-Leiterbahnen dann auf die Ober-
seite der darunter angeordneten Keramikfolie aufge-
bracht. Die unterschiedlichen Leiterbahnen-Ebenen
sind durch vertikal verlaufende Durchkontaktierungs-
löcher miteinander verbunden, die vor dem Drucken
der Leiterbahnen in die Trägerplatte 1 eingestanzt
und mit einem leitfähigen Material gefüllt werden.

[0020] Zunächst sind sämtliche Anzapfungs-Leiter-
bahnen 20 bis 22 durchgängig. Dies bedeutet aber,
daß die Anzapfungs-Leiterbahn 20 der ersten Win-
dung 10 die beiden weiteren Windungen 11 und 12
kurzschließt, so daß lediglich die äußerste Windung
10 effektiv wirksam ist. Die Windungszahl kann nun
erfindungsgemäß um eins erhöht werden, indem der
Abgleich-Abschnitt 30 der ersten Anzapfungs-Leiter-
bahn 20 durchtrennt wird. Als Folge davon schließt
dann die zweite Anzapfungs-Leiterbahn 21 die dritte
Windung 12 kurz, so daß nunmehr die Induktivität ef-
fektiv zwei Windungen aufweist. Durch ein weiteres
Durchtrennen des Abgleich-Abschnittes 31 der zwei-
ten Anzapfungs-Leiterbahn 21 kann dann die maxi-
male Windungszahl eingestellt werden. Durch suk-
zessives Unterbrechen der Abgleich-Abschnitte 30,
31 kann somit die effektive Windungszahl der Induk-
tivität in einfacher Weise vergrößert werden.

[0021] Das Durchtrennen der Abgleich-Abschnitte
30 bis 32 erfolgt in einfachster Weise mittels Laser-
strahlen. Zu diesem Zweck sind sämtliche Abgleich-
Abschnitte 30 bis 32 an der Oberseite der Trägerplat-
te 1 – vorzugsweise parallel – angeordnet. Ist die Trä-
gerplatte 1 Bestandteil einer LTCC-Mehrlagenschal-
tung, so handelt es sich dann um eine von außen zu-
gängliche Keramikschicht, also entweder die oberste
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oder die unterste Schicht. Dabei besteht die Möglich-
keit, während der Laserbestrahlung gleichzeitig ein
Testsignal an die beiden Anschlüsse 2 und 3 anzu-
legen, so daß während des Durchtrennens der Ab-
gleich-Abschnitte 30 bis 32 der sich dadurch erge-
bende Induktivitätswert oder allgemeiner auch das
Impedanzverhalten der Schaltung bestimmt werden
kann.

[0022] Eine weitere Möglichkeit zum Durchtrennen
der Abgleich-Abschnitte 30 bis 32 besteht darin, je-
weils einen kurzen Strom mit einer hohen Strom-
stärke an die Anschlüsse 2 und 3 anzulegen, so
daß der gerade wirksame, d. h. der erste noch nicht
durchtrennte Abgleich-Abschnitt aufgrund des Über-
stroms durchbrennt. Der Abgleich der Induktivität
erfolgt dann dadurch, daß abwechselnd ein kurzer
Überstrom angelegt wird und anschließend durch ein
kurzes Testsignal die Induktivität bzw. das Impedanz-
verhalten bestimmt wird. Bei diesem Verfahren wei-
sen die Abgleich-Abschnitte 30 bis 32 vorzugswei-
se einen etwas reduzierten Leiterbahn-Querschnitt
auf. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, daß ne-
ben den Leiterbahnen für die Windungen und die An-
zapfungs-Leiterbahnen auch diejenigen für die Ab-
gleich-Abschnitte vollständig in eine Mehrlagenschal-
tung eingebettet werden können und somit vor äuße-
ren Einflüssen geschützt sind. Allerdings kann auch
bei dem zuvor beschriebenen Verfahren des Durch-
trennens mittels Laserstrahlen eine Leiterbahn-An-
ordnung gewählt werden, bei der sich lediglich die
Abgleich-Abschnitte 30 bis 32 an der Oberfläche
der Mehrlagenschaltung befinden, während sämtli-
che anderen Leiterbahnen in anderen Ebenen der
Mehrlagenschaltung angeordnet sind.

[0023] Das in den ersten beiden Figuren dargestellte
Ausführungsbeispiel kann bezüglich der Anordnung
der einzelnen Windungen selbstverständlich frei ver-
ändert werden. Insbesondere bei der Verwendung
von Mehrlagenschaltungen kann jede Windung in ei-
ner einzelnen Ebene angeordnet werden, wobei sich
der Querschnitt der Induktivität nicht verändert.

[0024] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel kann die
Windungszahl der Induktivität in Einzelschritten ver-
ändert werden. Weist eine planare Induktivität sehr
viele Windungen auf, so ist es oftmals ausreichend,
die Windungszahl in größeren Schritten zu verän-
dern. Zu diesem Zweck kann dann vorgesehen sein,
daß lediglich jede zweite oder dritte Windung über
eine Anzapfungs-Leiterbahn mit dem Anschluß der
Induktivität verbunden ist. Andererseits besteht die
Möglichkeit, die Windungszahl nicht nur in ganzzah-
ligen Schritten, sondern auch in Bruchteilen davon
zu variieren. Dies ist in dem zweiten Ausführungsbei-
spiel in Fig. 3 dargestellt. Zu diesem Zweck ist ei-
ne einzelne Windung – beispielsweise die Windung
11 – an zwei Stellen über die Anzapfungs-Leiterbah-
nen 21 und 41 mit dem Endanschluß 3 der Induktivi-

tät verbunden. Auch hier sind die Abgleich-Abschnit-
te auf der Trägerplatte 1 vorzugsweise so angeord-
net, daß bei einer sukzessiven Laserbestrahlung die-
ser Abschnitte in Pfeilrichtung die Induktivität in auf-
einanderfolgenden Schritten erhöht wird.

[0025] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer pla-
naren Induktivität ist in Fig. 4 dargestellt. In die-
sem Fall sind zunächst sämtliche Abgleich-Abschnit-
te 30 bis 32 unterbrochen, so daß sich im Ausgangs-
zustand der Induktivität keine geschlossene Leiter-
bahn ergibt. Zum Einstellen der gewünschten Win-
dungszahl kann dann der entsprechende Abgleich-
Abschnitt durch Einlöten eines 0 Ω-Widerstandes
oder Aufdrucken einer Leiterbahn geschlossen wer-
den. Dies setzt allerdings voraus, daß zwischen den
einzelnen Abgleich-Abschnitten 30 bis 32 ein räumli-
cher Abstand besteht, der ausreichend groß ist, um
das Schließen eines einzelnen Abgleich-Abschnittes
technisch handhaben zu können. Die Anordnung der
Windungen kann bei diesem Beispiel ebenfalls in ei-
nem weiten Bereich variiert werden. Einzige Bedin-
gung ist, daß zumindest die Abgleich-Abschnitte 30
bis 32 frei zugänglich angeordnet sind.

[0026] Der wesentliche Vorteil der vorliegenden Er-
findung ist darin zu sehen, daß lediglich ein einma-
liger Entwurf für die Leiterbahn-Struktur notwendig
ist, der dennoch in einem großen Anwendungsbe-
reich Verwendung finden kann. Solche planaren In-
duktivitäten können beispielsweise bei Schaltungen
verwendet werden, die speziell für hohe Frequenzen
vorgesehen sind. Dies ist insbesondere deswegen
möglich, da bei Hochfrequenzen die Kapazitäts- und
Induktivitätswerte reduziert werden können. Ein be-
vorzugtes Anwendungsbeispiel einer derartigen ein-
stellbaren Induktivität ist beispielsweise eine elektro-
nisches Vorschaltgerät, das Gasentladungslampen
bei sehr hohen Frequenzen ansteuert. Insbesonde-
re ist die Möglichkeit gegeben, das Vorschaltgerät
nach der Fertigstellung abzugleichen, d. h. auf ei-
nem Prüfstand die Eigenschaften des Vorschaltgerä-
tes zu messen und während dessen eine bestimm-
te Leistung einzustellen. Die Leistung wird nämlich
u. a. auch durch die Frequenz bestimmt, die ihrer-
seits durch die Größe der Induktivität und somit durch
die Windungszahl festgelegt wird. Auf diese Weise
kann gewährleistet werden, daß sämtliche Vorschalt-
geräte einer bestimmten Produktionsreihe trotz mög-
licher Bauteil-Tolleranzen anderer Bauelemente die
gleiche vorgegebene Leistung aufweisen. Es besteht
auch die Möglichkeit, für Schaltungen unterschiedli-
cher Leistungen lediglich einen einzigen Entwurf zu
verwenden, da in einfacher Weise die Leistung nach-
träglich eingestellt werden kann.

Patentansprüche

1.  Planare Induktivität mit zwei Endanschlüssen (2,
3) und mehreren Windungen (10–12) in Form von ge-
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druckten Leiterbahnen auf mindestens einer Träger-
platte (1),
wobei mindestens zwei Windungen (10–12) mit dem
gleichen Endanschluß (3) über separate durchtrenn-
bare Anzapfungs-Leiterbahnen (20–22) verbunden
sind,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Windung (11, 12) über mehrere Anzap-
fungs-Leiterbahnen (21, 22, 41, 42) von unterschied-
lichen Positionen aus mit dem Endanschluß (3) ver-
bunden ist.

2.  Planare Induktivität nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß jede Windung (10–12) über
mindestens eine Anzapfungs-Leiterbahn (20–22) mit
dem Endanschluß (3) verbunden ist.

3.  Planare Induktivität nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß alle Win-
dungen (10–12) der planare Induktivität in Form eines
spiralen-artigen Leiterbahn-Musters in einer gemein-
samen Ebene angeordnet sind.

4.  Planare Induktivität nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die An-
zapfungs-Leiterbahnen (20–22) Abgleich-Abschnitte
(30–32) aufweisen, die an der Oberseite der Träger-
platte (1) angeordnet sind.

5.  Planare Induktivität nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die An-
zapfungs-Leiterbahnen (20–22) Abgleich-Abschnitte
(30–32) aufweisen, die einen reduzierten Leiterbahn-
Querschnitt aufweisen.

6.    Planare Induktivität nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
mindestens eine Trägerplatte (1) Bestandteil einer
aus mehreren Leiterplatten bestehenden Mehrlagen-
schaltung ist.

7.  Planare Induktivität nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens
eine Trägerplatte (1) Bestandteil einer aus mehreren
niedrig sinternden Keramikfolien bestehenden LTCC-
Mehrlagenschaltung ist.

8.    Planare Induktivität nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß diese
als Primär- oder Sekundärwicklung Bestandteil eines
planar integrierten Transfomators ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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